
  

Anzug betreffend Gewerbeparkkarte für Markthändler 13.5081.01 
 

Markthändler, die in Basel einen Verkaufsplatz durch die Fachstelle Messen und Märkte der Abteilung 
Aussenbeziehungen und Standortmarketing zugeteilt erhalten haben, können ihre Fahrzeuge während dieser 
Tätigkeit nicht parkieren. Mit ihren grossen Fahrzeugen können sie auch nicht die öffentlichen Parkhäuser 
benützen. 

Es wird zwar der Erdbeergraben als möglicher Parkraum angeboten, nur ist dieser Standort für die Einzelbetriebe 
zu weit weg, da die Stände nicht für längere Zeit unbeaufsichtigt gelassen werden können. Dazu kommt auch, 
dass Busse die Plätze versperren. 

Das Resultat ist, dass die Markthändler/innen durch die nicht gelöste Parkplatzproblematik ihr Geschäft nur mit 
dem Risiko betreiben können, Bussen durch die Polizei zu erhalten. Die Markthändler/innen des Basler 
Stadtmarktes sind damit gezwungen, aufgrund ihrer täglichen Geschäftstätigkeit für die Stadt Basel, 
Verkehrsregelungen zu missachten und die Konsequenzen zu tragen. 

Dies ist ein Zustand, der nicht akzeptiert werden kann. Es sollte daher raschmöglichst eine Lösung für die 
Betroffenen gefunden werden. 

Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten: 

- Kann den Markthändlern ein anderer Parkraum zugewiesen werden, welcher sich in naher Umgebung 
zum Marktplatz befindet? 

- Können die Markthändler eine Basler Gewerbeparkkarte erwerben? 

- Wenn nein: Können die Kriterien zum Erwerb der Basler Gewerbeparkkarte für Markthändler geändert 
werden? 

- Kann der Regierungsrat den Markthändlern eine andere Lösung der Probleme anbieten? 
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